Metallgewerbe/Arbeiter - KV-Erhöhung ab 1. 1. 2007
Rechtsnews 2006, 1974 vom 21.11.2006

Ab 1. 1. 2007 steigen die kollektivvertraglichen Mindestlöhne für die Arbeiter im Metallgewerbe und die Lehrlingsentschädigungen um 2,6 %, die Ist-Löhne werden um 2,4 % erhöht. Der neue Mindestlohn beträgt nunmehr € 1.353,59 pro Monat. Bei den Zulagen (SEG-Zulage, Nachtarbeitszulage, Schichtzulage, Montagezulage) und den Aufwandsentschädigungen (Entfernungszulagen und Nächtigungsgeld) erfolgt jeweils eine Erhöhung im 1,6 %.
